
Synopse 
 

Baumschutzsatzung alt Baumschutzsatzung neu  

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. 
NRW.2007 S. 380) und des § 45 des Geset-
zes zur Sicherung des Naturhaushaltes und 
zur Entwicklung der Landschaft (Land-
schaftsgesetz - LG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV 
NRW S. 568), zuletzt geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 19.06.2007 (GV.NRW.S. 
226, 316) hat der Rat der Stadt Hilden in 
seiner Sitzung am 29.09.2010 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
Nach Maßgabe dieser Satzung wird der 
Baumbestand (Bäume) zur 
 
a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes, 
 
b) Gestaltung, Gliederung und Pflege des 

Orts- und Landschaftsbildes und zur Si-
cherung der Naherholung, 

 
c) Abwehr schädlicher Einwirkungen auf 

den Menschen und auf Stadtbiotope, 
 

d) Erhaltung oder Verbesserung des 
Stadtklimas, 

 
e) Erhaltung eines artenreichen Baumbe-

standes gegen schädliche Einwirkungen 
geschützt. 

 
 

§ 2  Geltungsbereich 
 
(1)  Diese Satzung regelt den Schutz des 

Baumbestandes innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile und 
des Geltungsbereiches der Bebauungs-
pläne. 

 

 
Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grund 
des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 
208) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712, zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 
(GV. NRW. S. 448), und des § 2 Abs. 3 des 
Gebührengesetzes für das Land NRW 
vom 23. August 1999 (GV NRW S. 524), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 836) in seiner 
Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  Geltungsbereich 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 



(2)  Diese Satzung gilt nicht für den Gel-
tungsbereich von Bebauungsplänen, in 
denen land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung oder Grünflächen festgelegt 
sind, wenn und soweit sich ein Land-
schaftsplan auf diese Flächen erstreckt 
(§ 16 Abs. 1 LG). Diese Satzung findet 
weiter keine Anwendung, wenn inner-
halb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile und des Geltungsbereiches der 
Bebauungspläne durch ordnungsbe-
hördliche Verordnungen Naturschutzge-
biete, Naturdenkmale oder geschützte 
Landschaftsbestandteile ausgewiesen 
werden (§ 42a Abs. 2 LG) oder Sicher-
stellungsanordnungen ergehen (§ 42e 
LG), sofern die Verordnung oder Sicher-
stellungsanordnungen Regelungen für 
den Baumbestand enthalten. 

 
(3)  Die Vorschriften dieser Satzung gelten 

nicht für Wald im Sinne des Gesetzes 
zur Erhaltung des Waldes und zur För-
derung der Forstwirtschaft (Bun-
deswaldgesetz) vom 2. Mai 1975 (BGBl. 
I S. 1307), zuletzt geändert Artikel 213 
der Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. 
I S. 2407), und des Forstgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
forstgesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. April 1980 (GV 
NRW S. 546, SGV NRW 790), zuletzt 
geändert durch Artikel 54 des Gesetzes 
vom 11.12.2007 (GV NRW S. 662). 

 
 
§ 3 Geschützte Bäume 
 
(1)  Geschützte Bäume sind zu erhalten und 

mit diesem Ziel zu pflegen und vor Ge-
fährdung zu bewahren. 

 
(2)  Geschützt sind Bäume mit einem 

Stammumfang von mindestens 90 cm, 
gemessen in einer Höhe von 100 cm 
über dem Erdboden (geschützte Bäu-
me). Liegt der Kronenansatz unter die-
ser Höhe, so ist der Stammumfang un-
mittelbar unter dem Kronenansatz maß-
gebend. Mehrstämmige Bäume sind ge-
schützt, wenn die Summe der Stamm-
umfänge 90 cm beträgt und mindestens 
zwei Stämme einen Mindestumfang von 
30 cm aufweisen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Geschützte Bäume 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3)  Diese Satzung gilt für Bäume, die auf-
grund von Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes zu erhalten sind, auch wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 
nicht vorliegen, sowie für die nach die-
ser Satzung vorgenommenen Ersatz-
pflanzungen (§ 7, sowie der aus Aus-
gleichszahlungen finanzierten Pflanzun-
gen). 

 
(4)  Nicht unter diese Satzung fallen 
 
a) Nadelbäume, Birken, Pappeln, Kulturo-

bstbäume mit Ausnahme von Eiben, 
Gingkos, Walnussbäumen und Esskas-
tanien, 

 
b)    abgestorbene Bäume, 
 
c)    Bäume, über deren Entfernung bereits 

in Bebauungsplänen nach § 1a Bauge-
setzbuch (Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung) entschieden wurde, 

 
d)    Bäume, die erwerbsmäßig genutzt wer-

den, sowie 
 
e)   Bäume, die auf privaten Flächen mit ih-

rem Stamm gemessen in 100cm über 
dem Erdboden ganz oder Teilweise nä-
her als 4,00 m zu Außenwänden von 
bestehenden, zugelassenen Gebäuden 
mit Wohnungen oder gewerblichen Auf-
enthaltsräumen im Sinne der Landes-
bauordnung stehen; nicht zu den Ge-
bäuden mit Aufenthaltsräumen zählen 
insbesondere Stellplätze, Garagen, Ge-
räteschuppen, Gartenlauben, Gewächs-
häuser, Ställe, Lagerhallen, Aborte, 
Feuerstätten. 

 
 
§ 4  Verbotene Handlungen  
 
(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung ist 

es verboten, geschützte Bäume zu ent-
fernen, zu zerstören, zu schädigen oder 
ihren Aufbau wesentlich zu verändern. 
Eine wesentliche Veränderung des Auf-
baus liegt vor, wenn an geschützten 
Bäumen Eingriffe vorgenommen wer-
den, die auf das charakteristische Aus-
sehen erheblich einwirken oder das wei-
tere Wachstum beeinträchtigen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4  Verbotene Handlungen  
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2)  Nicht unter die Verbote des Absatzes 1 
fallen ordnungsgemäße Maßnahmen 
zur Pflege und Erhaltung geschützter 
Bäume, Maßnahmen zum Betrieb von 
Baumschulen oder Gärtnereien, zur Ge-
staltung, Pflege und Sicherung von öf-
fentlichen Grünflächen und zur Bewirt-
schaftung von Wald sowie unaufschieb-
bare Maßnahmen zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Personen oder 
Sachen von bedeutendem Wert, welche 
von geschützten Bäumen ausgeht, oder 
die zwar nicht von diesen ausgeht, aber 
nur durch gegen die geschützten Bäume 
gerichtete Handlungen abgewehrt wer-
den kann. Maßnahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht an Bäumen an oder ne-
ben öffentlichen Straßen- und Eisen-
bahnverkehrsflächen unterliegen nicht 
dem Verbot des Absatzes 1. Ebenso 
fällt nicht unter dieses Verbot die durch 
eine städtische Dienststelle veranlasste 
Maßnahme an Bäumen im Eigentum der 
Stadt Hilden, soweit die materiellen Vor-
schriften dieser Satzung beachtet wer-
den. Die vorgenannten unaufschiebba-
ren Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
sind der Stadt Hilden unverzüglich an-
zuzeigen. 

 
(3)  Unter die Verbote des Absatzes 1 fallen 

auch Einwirkungen auf den Raum (Wur-
zel- und Kronenbereich), den geschützte 
Bäume zur Existenz benötigen und die 
zur Schädigung oder zum Absterben 
des Baumes führen oder führen können, 
insbesondere durch: 

 
a)   Befestigung der Fläche mit einer was-

serundurchlässigen Decke (z. B. As-
phalt, Beton), 

 
b)    Abgrabungen, Ausschachtungen (z. B. 

durch Aushebung von Gräben) oder 
Aufschüttungen, 

 
c)    Lagern, Anschütten oder Ausgießen von 

Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben 
oder Abwässern, 

 
d)    Austreten von Gasen und anderen 

schädlichen Stoffen aus Leitungen, 
 
e)    Anwendung von Unkrautvernichtungs-

mitteln (Herbiziden), soweit sie nicht für 
die Anwendung unter Gehölzen zuge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lassen sind sowie 
 
f) Anwendung von Streusalzen, soweit 

nicht durch die Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung etwas anderes be-
stimmt ist. 
 

 
§ 5 Anordnung von Maßnahmen  
 
(1)  Die Stadt Hilden kann anordnen, dass 

der Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigte eines Grundstückes bestimmte 
Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung 
und zum Schutze von gefährdeten 
Bäumen im Sinne des § 1 dieser Sat-
zung trifft; dies gilt insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von 
Baumaßnahmen. 

 
(2)  Trifft der Eigentümer oder Nutzungsbe-

rechtigte eines Grundstückes Maßnah-
men, die eine schädigende Wirkung auf 
geschützte Bäume angrenzender 
Grundstücke haben können, findet Ab-
satz 1 entsprechende Anwendung. 

 
(3)  Die Stadt Hilden kann anordnen, dass 

der Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigte die Durchführung bestimmter Pfle-
ge- und Erhaltungsmaßnahmen an ge-
schützten Bäumen durch die 
Stadt/Gemeinde oder durch von ihr Be-
auftragte duldet, sofern ihm die Durch-
führung nicht selbst zugemutet werden 
kann oder die Durchführung durch den 
Pflichtigen den Belangen des Baum-
schutzes (§ 1) voraussichtlich nicht 
Rechnung tragen würde. 

 
 
§ 6  Ausnahmen und Befreiungen 
 
(1)   Ausnahmen zu den Verboten des § 4 

sind zu genehmigen, wenn 
 
a)    der Eigentümer oder Nutzungsberech-

tigte eines Grundstückes aufgrund von 
Vorschriften des öffentlichen Rechts 
verpflichtet ist, geschützte Bäume zu 
entfernen oder ihren Aufbau wesentlich 
zu verändern und er sich nicht in ande-
rer zumutbarer Weise von dieser Ver-
pflichtung befreien kann, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Anordnung von Maßnahmen  
 
(1) Die Stadt Hilden kann anordnen, dass 

der Eigentümer oder Nutzungsberechtig-
te eines Grundstückes bestimmte Maß-
nahmen zur Pflege, zur Erhaltung und 
zum Schutze von  geschützten Bäumen 
im Sinne des  § 3 dieser Satzung trifft; 
dies gilt insbesondere im Zusammen-
hang mit der Durchführung von Bau-
maßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6  Ausnahmen und Befreiungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b)    eine nach den baurechtlichen Vorschrif-
ten zulässige Nutzung sonst nicht oder 
nur unter wesentlichen Beschränkungen 
verwirklicht werden kann, 

 
c)    von dem geschützten Baum Gefahren 

für Personen oder Sachen von bedeu-
tendem Wert, die nicht gegenwärtig sind 
(§ 4 Abs. 2), ausgehen und die Gefah-
ren nicht auf andere Weise mit zumutba-
rem Aufwand beseitigt werden können, 

 
d)    der geschützte Baum krank ist und die 

Erhaltung auch unter Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses mit zumutba-
rem Aufwand nicht möglich ist, 

 
e)    die Beseitigung des Baumes aus über-

wiegendem, auf andere Weise nicht zu 
verwirklichendem öffentlichen Interesse 
dringend erforderlich ist, 

 
f)     die Bäume die Einwirkung von Licht und 

Sonne auf Fenster unzumutbar beein-
trächtigen. Eine unzumutbare Beein-
trächtigung liegt vor, wenn Fenster so 
beschattet werden, dass dahinter lie-
gende Wohnungen während des Tages 
nur mit künstlichem Licht benutzt wer-
den können, aber ohne Einwirkung der 
betroffenen Bäume ohne künstliches 
Licht im Rahmen der gewöhnlichen 
Zweckbestimmung nutzbar wären. 

 
g)    der geschützte Baum im Standraum 

durch andere geschützte Bäume so 
stark eingeschränkt oder behindert ist, 
dass die Sicherstellung einer Entwick-
lung auf längere Zeit nicht sichergestellt 
ist. 

 
h)    die Größe des Grundstücks weniger als 

300 m² beträgt. Die Erlaubnisvorausset-
zungen sind vom Antragsteller nachzu-
weisen. 

 
(2)  Von den Verboten des § 4 können im 

Einzelfall Befreiungen erteilt werden, 
wenn das Verbot zu einer nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und eine 
Befreiung mit den öffentlichen Interes-
sen vereinbar ist. Eine Befreiung kann 
auch aus Gründen des allgemeinen 
Wohls erfolgen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3)  In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist 
zudem zu prüfen, ob durch einen Rück-
schnitt die Fällung des Baumes nicht 
vermieden werden kann und trotzdem 
die vom Antragsteller gewünschte Wir-
kung erzielt wird.  

 
(4)  Ausnahmen oder Befreiungen sind bei 

der Stadt Hilden schriftlich von Eigentü-
mer oder Nutzungsberechtigten des 
Grundstücks zu beantragen. Der Antrag 
soll zwei Monate vor Beginn der beab-
sichtigten Maßnahme unter Beifügung 
eines Lageplanes gestellt werden. Im 
Lageplan sind die auf dem Grundstück 
vorhandenen geschützten Bäume mit ih-
rem Standort unter Angabe der Art, des 
Stammumfanges und des Kronen-
durchmessers einzutragen. Im Einzelfall 
kann die Stadt den Maßstab des Lage-
planes bestimmen. Dem Antrag sind des 
Weiteren aussagekräftige Fotos der be-
troffenen Bäume beizufügen, sowie 
rechtskräftige Erklärungen zu den 
grundstücksbezogenen Eigentumsver-
hältnissen. Ebenso soll der Antragsteller 
erklären, ob eine Ausgleichszahlung ge-
leistet wird oder eine Ersatzpflanzung - 
unter Angabe des hierzu zur Verfügung 
stehenden Grundstückes - vorgenom-
men wird. Es bleibt der Stadt unbe-
nommen, je nach Einzelfall die Vorlage 
zusätzlicher Unterlagen zu fordern. 

 
(5)  Die Entscheidung über die Ausnahme 

oder Befreiung wird schriftlich erteilt. Sie 
ergeht unbeschadet Rechter Dritter und 
kann mit Nebenbestimmungen, insbe-
sondere mit Ersatzpflanzung oder Aus-
gleichszahlung verbunden werden. Die 
Erlaubnis erlischt nach einem Jahr nach 
Bekanntgabe und kann auf schriftlichen 
Antrag bis zu zweimal um einen Zeit-
raum von jeweils einem Jahr verlängert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  Die Entscheidung über die Ausnahme 

oder Befreiung wird schriftlich erteilt. Sie 
ergeht unbeschadet Rechter Dritter und 
kann mit Nebenbestimmungen, insbe-
sondere mit Ersatzpflanzung oder Aus-
gleichszahlung verbunden werden. Die 
Erlaubnis erlischt nach einem Jahr nach 
Bekanntgabe und kann auf schriftlichen 
Antrag bis zu zweimal um einen Zeit-
raum von jeweils einem Jahr verlängert 
werden. Eine Ausnahmegenehmigung 
gem. § 6 Abs. 1 Bst. b) erlischt ferner, 
wenn die der Genehmigung zugrunde 
liegende Bauerlaubnis nach der Lan-
desbauordnung NRW wegen Zeitab-
lauf erlischt, widerrufen, zurückge-
nommen oder gerichtlich aufgehoben 
wird. 

 
 
 
 



§ 7  Ersatzpflanzungen, Ausgleichszah-
lungen  

 
(1)  Wird auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 

Buchstabe b) und Abs. 2 eine Ausnah-
me oder Befreiung erteilt, so hat der An-
tragsteller auf seine Kosten für jeden 
entfernten geschützten Baum als Ersatz 
nach Maßgabe des Abs. 2 neue Bäume 
auf einem Grundstück im Geltungsbe-
reich dieser Satzung zu pflanzen und zu 
erhalten (Ersatzpflanzung). 

 
(2)  Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach 

dem Stammumfang des entfernten 
Baumes. Beträgt der Stammumfang des 
entfernten Baumes, gemessen in 1 m 
Höhe über dem Erdboden, bis zu 150 
cm, ist als Ersatz ein Baum derselben 
oder zumindest gleichwertigen Art mit 
einem Mindestumfang von 20 cm in 1 m 
Höhe über dem Erdboden zu pflanzen. 
Beträgt der Umfang mehr als 150 cm, ist 
für jeden weiteren angefangenen Meter 
Stammumfang ein zusätzlicher Baum 
der vorbezeichneten Art zu pflanzen. 
Wachsen die zu pflanzenden Bäume 
nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu wie-
derholen. 

 
(3)  Kommt der Antragsteller seiner Ver-

pflichtung gem. § 7 Abs. 1, eine Ersatz-
pflanzung vorzunehmen, nicht nach, o-
der ist eine Ersatzpflanzung aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen un-
möglich, so hat er eine Ausgleichszah-
lung zu leisten. 

 
(4)  Die Höhe der Ausgleichszahlung be-

misst sich nach dem Wert des Baumes, 
mit dem ansonsten eine Ersatzpflan-
zung erfolgen müsste (Abs. 1 bis Abs. 3) 
zusätzlich eine Pflanzkostenpauschale 
von 30 % des Nettoerwerbspreises. 

 
(5)  Von der Regelung des Absatzes 1 kön-

nen in besonders begründeten Fällen 
Ausnahmen zugelassen werden. In je-
dem Fall müssen die Belange des 
Baumschutzes (§ 1) gewahrt bleiben. 

 
 
§ 8  Baumschutz in Baugenehmigungs-

verfahren  
 
(1)  Wird für ein Grundstück im Geltungsbe-

§ 7  Ersatzpflanzungen, Ausgleichszah-
lungen  

 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8  Baumschutz in Baugenehmigungs-

verfahren 
 
Keine Änderung 



reich dieser Satzung eine Baugenehmi-
gung beantragt, so sind im Lageplan die 
auf dem Baugrundstück vorhandenen 
geschützten Bäume im Sinne des § 2, 
ihr Standort, die Art, der Stammumfang 
und der Kronendurchmesser einzutra-
gen. 

 
(2)  Wird die Baugenehmigung für ein Vor-

haben beantragt, bei dessen Verwirkli-
chung geschützte Bäume entfernt, zer-
stört, geschädigt oder verändert werden 
sollen, so ist der Antrag auf Erlaubnis 
gem. § 6 Abs. 3 dem Bauantrag beizu-
fügen. 

 
(3)  Absatz 1 und Absatz 2 gelten auch für 

Bauvoranfragen. Die Darstellung der 
Bäume kann in diesem Fall maßstabs-
gerecht auf einer Abzeichnung der Flur-
karte erfolgen. 

 
§ 9  Folgenbeseitigung 
 
(1)  Werden vom Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigten des Grundstückes 
mit geschützten Bäumen - entgegen den 
Verboten des § 4 und ohne dass die Vo-
raussetzungen für eine Ausnahme oder 
Befreiung nach § 6 vorliegen - geschütz-
te Bäume entfernt oder zerstört, so hat 
der Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigte für jeden entfernten oder zerstörten 
geschützten Baum nach Maßgabe des 
Abs. 4 gleichwertige Bäume zu pflanzen 
und zu erhalten (Ersatzpflanzung). 

 
(2)  Werden vom Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigten des Grundstückes 
mit geschützten Bäumen - entgegen den 
Verboten des § 4 und ohne dass die Vo-
raussetzungen für eine Ausnahme oder 
Befreiung nach § 6 vorliegen - geschütz-
te Bäume geschädigt oder wird ihr Auf-
bau wesentlich verändert, so hat der Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigte, 
soweit dies möglich ist, Schäden oder 
Veränderungen zu beseitigen oder zu 
mildern. Ist dies nicht möglich, hat der 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte 
eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. 

 
(3)  Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 

eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen ganz oder 
teilweise nicht möglich, so ist eine Aus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9  Folgenbeseitigung 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gleichszahlung für jeden zu ersetzenden 
geschützten Baum zu leisten. 

 
(4)  Für die Ersatzpflanzung nach Abs. 1 und 

2 sowie die Ausgleichszahlung nach 
Abs. 3 sind die Bestimmungen des § 7 
sinngemäß anzuwenden. 

 
(5)  Hat ein Dritter geschützte Bäume ohne 

Berechtigung entfernt, zerstört oder ge-
schädigt oder ihren Aufbau wesentlich 
verändert, so entstehen die Verpflich-
tungen für den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten nach den Abs. 1 bis 
4 nur bis zur Höhe des Ersatzanspru-
ches gegenüber dem Dritten, wenn der 
Ersatzanspruch geringer ist als die Auf-
wendungen, die bei Erfüllung der Ver-
pflichtungen nach den Abs. 1 bis 4 zu 
erbringen wären. 

(6)  Im Fall des Absatzes 5 haften der Eigen-
tümer bzw. der Nutzungsberechtigte und 
der Dritte gesamtschuldnerisch bis zur 
Höhe des Schadensersatzanspruches 
des Eigentümers oder Nutzungsberech-
tigten gegenüber dem Dritten; darüber 
hinaus haftet der Dritte allein. 

 
§ 9 a Gebühren  
 
(1)  Es werden Gebühren erhoben: 
 
1.    für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 

6 Abs. 1 Baumschutzsatzung 
 
 
 
 
 
 
2.    für den Erlass einer Anordnung von 

Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Baum-
schutzsatzung 

 
3.    für die komplette Ablehnung eines An-

trags nach § 6 Abs. 1 Baumschutzsat-
zung in Höhe von 75% der bei einer po-
sitiven Entscheidung fälligen Gebühr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 a Gebühren  
 
(1) Es werden Gebühren erhoben: 
 
1.  für die Prüfung und die schriftliche 

Bestätigung, dass auf einen in einem 
schriftlichen Antrag genau bezeich-
neten Baum die Baumschutzsatzung 
nicht anwendbar ist, 

 
2. für den Erlass einer Anordnung von 

Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Baum-
schutzsatzung, 

 
3.  für den Erlass einer Anordnung von 

Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Baum-
schutzsatzung, 

 
4. für die Erteilung einer Erlaubnis nach 

§ 6 Abs. 1 Baumschutzsatzung,  
  
 
5. für die Erteilung einer Erlaubnis nach 

§ 6 Abs. 2 Baumschutzsatzung, 
 
6. für die Ablehnung eines Antrags nach 

§ 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Baumschutz-
satzung, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Die Gebühr nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 be-

trägt 24 € je angefangener 30 Minuten 
Arbeitszeit eines an der Bearbeitung des 
Antrages beteiligten Sachbearbeiters. 
Es wird eine Mindestgebühr von 48 € 
erhoben. Die Gebühr nach Abs. 1 Nr. 3 
beträgt 75 % der Gebühr, die bei der 
positiven Entscheidung fällig würde. 

 
(3)  Gebührenschuldner ist der Antragsbe-

rechtigte nach § 6 Abs. 4 Baumschutz-
satzung. Mehrere Gebührenschuldner 
sind Gesamtschuldner. 

 
(4)  Der Gebührenschuldner erhält über den 

zu entrichtenden Betrag einen schriftli-
chen Gebührenbescheid, der mit der 
schriftlichen Entscheidung über die Er-
laubnis bzw. Ablehnung zu verbinden 
ist. 

 
(5)  Die Gebühren werden mit der Bekannt-

gabe der Gebührenentscheidung an den 
Gebührenschuldner fällig.  

 
§ 10 Verwendung von Ausgleichszahlun-

gen  
 
       Die nach dieser Satzung zu entrichten-

den Ausgleichszahlungen sind an die 
Stadt Hilden zu leisten. Sie werden 
zweckgebunden 

       • für Neuanpflanzungen und 
       • für die Sanierung und Erhaltung be-

sonders schutzwürdiger Bäume im 
Stadtgebiet Hilden verwendet. 

 
§ 11 Betretungsrecht  
 
       Die Beauftragten der Stadt Hilden sind 

berechtigt, nach angemessener Voran-
kündigung mit Zustimmung des Eigen-
tümers oder Nutzungsberechtigten zum 
Zwecke der Durchführung dieser Sat-
zung Grundstücke zu betreten. Sie sind 

 
7. für die Bearbeitung eines Antrages, 

wenn dieser vor seiner endgültigen 
Bescheidung zurückgenommen wird. 

 
(2)  Die Gebühr nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 be-

trägt 24 € je angefangener 30 Minuten 
Arbeitszeit eines an der Bearbeitung des 
Antrages beteiligten Sachbearbeiters. Es 
wird eine Mindestgebühr von 48 € erho-
ben. Die Gebühr nach Abs. 1  Nr. 6 und 
7 beträgt 75 % der Gebühr, die bei der 
positiven Entscheidung fällig würde. 

 
(3)  Gebührenschuldner ist der Antragsbe-

rechtigte nach § 6 Abs. 4 Baumschutz-
satzung. Mehrere Gebührenschuldner 
sind Gesamtschuldner. 

 
(4)  Der Gebührenschuldner erhält über den 

zu entrichtenden Betrag einen schriftli-
chen Gebührenbescheid, der mit der 
schriftlichen Entscheidung über die Er-
laubnis bzw. Ablehnung zu verbinden ist. 

 
 
(5)  Die Gebühren werden mit der Bekannt-

gabe der Gebührenentscheidung an den 
Gebührenschuldner fällig. 

 
§ 10 Verwendung von Ausgleichszahlun-

gen Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Betretungsrecht 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



verpflichtet, sich auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers oder des Nut-
zungsberechtigten auszuweisen. Sofern 
Gefahr im Verzuge besteht, kann auf ei-
ne Vorankündigung verzichtet werden. 
Verweigert der Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigte dem Beauftragten der 
Stadt Hilden den Zutritt, entscheidet die 
Genehmigungsbehörde gem. § 6 Abs. 1 
nach freier Würdigung des Sachver-
halts. 

 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1)  Ordnungswidrig gem. § 70 Abs. 1 Nr. 17 

LG handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

 
a)    geschützte Bäume entgegen den Ver-

boten des § 4 und ohne Ausnahmege-
nehmigung oder Erteilung einer Befrei-
ung nach § 6 entfernt, zerstört, schädigt 
oder ihren Aufbau wesentlich verändert, 

 
b)    Anordnungen zur Pflege, zur Erhaltung 

oder zur sonstigen Sicherung gefährde-
ter geschützter Bäume gem. § 5 Abs. 1, 
Abs. 2 nicht Folge leistet, 

 
c)    Nebenbestimmungen zu einer Ausnah-

megenehmigung oder Erteilung einer 
Befreiung nach § 6 nicht erfüllt, 

 
d)    seinen Verpflichtungen nach §§ 7 oder 

9 nicht nachkommt, 
 
e)    entgegen § 8 Abs. 1, Abs. 3 geschützte 

Bäume nicht in den Lageplan einträgt 
oder 

 
f)     § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt. 
 
(2)  Ordnungswidrigkeiten können gem. § 71 

Abs. 1 LG mit einer Geldbuße bis zu € 
50.000 geahndet werde, soweit die Zu-
widerhandlung nicht nach anderen 
Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht 
ist. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 
36 Ordnungswidrigkeitengesetz ist der 
Bürgermeister. 

 
§ 13 Inkrafttreten  
 
       Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
 
Keine Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 


